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4.4 Beurteilung 

Grundriss 

Belichtung/Besonnung 

Ausstattungsstandard 

Mängel/Schäden 

Instandhaltungen 

Fazit 

Die Wohnung ist für einen 2- bis 3-Personenhaushalt geeignet. Sie 
wird über einen mittig angelegten Flur erschlossen. Bad, Küche und 
Schlafzimmer sind nach Osten zur Straße ausgerichtet. Das Wohn-/ 
Esszimmer, von dem aus die Loggia zugänglich ist und das Kinder¬ 
zimmer liegen an der Westseite. 

gut 

übliche Ausstattung aus der Bauzeit 

überwiegend originale Holzverbundfenster, 
alte und lose Wand- und Bodenbeläge, 
veraltete Elektroinstallation, 
Ausstattung der Sanitäranlage aus der Bauzeit, kein Waschtisch 
Gurtwickler im Wohnzimmer kaputt 

hoher Instandhaltungsstau 

Die Wohnung liegt im Hochparterre neben dem Hauseingang. Der 
Grundriss ist zweckmäßig geschnitten. 
Der Innenausbau stammt noch weitgehend aus der Bauzeit und ist 
abgewohnt. Vor dem Bezug der Wohnung muss diese einer Kom¬ 
plettrenovierung unterzogen werden. 
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5 Wertermittlung 

Grundstücksdaten 
Fist. 310/10 

ME-Anteile 

Willibaldstr. 130- 146 (gerade) 
Gebäude- und Freifläche zu 15.331 m2
5,30/1.000: Wohnung Nr. 1 18 

5.1 Wertermittlungsverfahren 

Die Verfahren zur Ermittlung des Verkehrswerts werden in der Immobilienwertermittlungsverord 
nung (ImmoWertV) beschrieben. Die derzeit gültige Fassung ist seit dem 1.1 .2022 in Kraft. 
Dort sind das Vergleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren und das Sachwertverfahren für 
die Wertermittlung vorgesehen. Das Verfahren ist nach Art des Gegenstands der Wertermitt¬ 
lung unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogen¬ 
heiten und den sonstigen Umständen des Einzelfalls zu wählen. 
Das Vergleichswertverfahren (gemäß §§ 24 bis 26 ImmoWertV) zieht zur Ableitung des Ver¬ 
kehrswertes Kaufpreise solcher Grundstücke heran, die hinsichtlich ihrer wertbeeinflussenden 
Merkmale mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmen. 

Das Ertragswertverfahren (gemäß §§ 27 - 34 ImmoWertV) wird angewendet, wenn der aus 
dem Grundstück nachhaltig zu erzielende Ertrag durch die Vermietung der Räumlichkeiten von 
vorrangiger Bedeutung für den Wert des Grundstückes ist. Es handelt sich dabei um Objekte, 
bei denen für den Erwerber vor allem Renditeüberlegungen (Mieteinnahmen, Wertsteigerung, 
steuerliche Abschreibung) im Vordergrund stehen. Mit dem Ertragswertverfahren wird der Er¬ 
tragswert aus der Summe von Bodenwert und dem ermittelten Wert der baulichen und sonsti¬ 
gen Anlagen bestimmt. 

Das Sachwertverfahren (gemäß §§ 35 - 39 ImmoWertV) wird angewendet, wenn die Eigennut¬ 
zung und die Bausubstanz bei der Beurteilung des Wertes eines bebauten Grundstücks im Vor¬ 
dergrund stehen (z. B. Ein- und Zweifamilienhaus) und die Anwendung des Vergleichswertverfah¬ 
rens mangels geeigneter Vergleichspreise ausscheidet. In einem solchen Fall wird der Sachwert 
(d. h. der Substanzwert des Grundstücks) als Summe von Bodenwert, dem Wert der Gebäude 
(Wert des Normgebäudes sowie dessen besondere Einrichtungen) und dem Wert der Außenan¬ 
lagen (Wert der baulichen und nicht baulichen Anlagen) ermittelt. 

Die drei Wertermittlungsverfahren sind grundsätzlich gleichrangig. Welches der vorgegebenen 
Verfahren zur Ableitung des Verkehrswertes herangezogen wird, hängt in aller Regel von dem 
erwarteten Kaufverhalten und den zukünftigen Nutzungsmöglichkeiten ab. Es ist nach Lage des 
Einzelfalls unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflo¬ 
genheiten und der sonstigen Umstände auszuwählen, wobei die Auswahl des Verfahrens im 
sachverständigen Ermessen liegt. 
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5.2 Auswahl des Wertermittlungsverfahrens 

Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr erfolgt die Preisbildung 
von Eigentumswohnungen, Hobbyräumen etc. sowie Pkw-Stellplätzen über eine Ableitung be¬ 
kannter Kaufpreise vergleichbarer Einheiten. Da Vergleichspreise die aktuelle Marktsituation 
widerspiegeln, wird der Verkehrswert somit vorrangig mithilfe des Vergleichswertverfahrens er¬ 
mittelt. 
Das Vergleichswertverfahren kann jedoch nur dann als vorrangiges Verfahren gelten, wenn 
eine hinreichende Anzahl geeigneter Vergleichskaufpreise zum Preisvergleich verfügbar ist. 
Darüber hinaus wird der Wert von Eigentumswohnungen auch aus Renditegesichtspunkten po¬ 
tenzieller Anleger von der nachhaltigen Miete geprägt. Aus diesem Grund kann anstelle oder 
zusätzlich zur Plausibilitätsprüfung das Ertragswertverfahren angewandt werden. 
Im vorliegenden Fall konnte der Gutachterausschuss der Sachverständigen eine ausreichende 
Anzahl an Vergleichspreisen zur Verfügung stellen, sodass ausschließlich das Vergleichswertver¬ 
fahren zur Anwendung kommt. 

5.3 Vergleichswert Wohnung 

Für die Wertermittlung sind Verkaufspreise von Eigentumswohnungen heranzuziehen, die für 
Wiederverkäufe von Eigentumseinheiten in vergleichbarer Art bezahlt werden. Diese Ver¬ 
gleichsobjekte sollen in Bezug auf Lage, Größe und Alter dem gegenständlichen Bewertungs¬ 
objekt nahekommen. Werterhöhende oder wertmindernde Merkmale, welche sich z. B. aus der 
Größe der Gesamtwohnanlage, der Umgebung und im besonderen Maße aus dem Bauzu¬ 
stand ergeben, sind bei der Ermittlung des Vergleichswerts zu berücksichtigen. 
Zur Ermittlung des Vergleichswertes einer zu begutachtenden Wohnung sind weiterhin folgende 
Wohnwertfaktoren zu berücksichtigen, die den Wert einer Wohnung charakterisieren: 

Die Umgebung betreffend : 
- soziales Umfeld, Wohnlage 
- Freizeitwert 
- Immissionen, wie Lärm, Abgase, Nähe zu Mobilfunkstationen 
- Verkehrslage 
- öffentliche Verkehrsmittel 
- Stellplatzmöglichkeit 
- Infrastruktur 

Die Wohnung betreffend: 
- Situierung der Wohnung innerhalb der Anlage (z. B. Geschosslage, Himmelsrichtung) 
- Grundrissgestaltung 
- Wohnfläche 
- Ausstattung, Balkon 
- Anbindung an eine Gartenfläche oder Hobbyraum (bei Erdgeschosswohnungen) 
- Ersterwerb bzw. Wiederverkauf 


